	Firma:
	Betriebsanweisung
gemäß § 14 GefStoffV und TRGS 555
Batteriesäure
	Stand: TT.MM.JJJJ

	
	Anwendungsbereich
	

	Betrieb:
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Batterieladestationen im Lager
Tätigkeit: Laden von Gabelstaplern, Umgang mit Batterieladestationen und Batterien

	
	Gefahrstoffbezeichnung
	

	Batteriesäure – enthält 30- bis 38-prozentige Schwefelsäure

	
	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	schwere Verletzungen an Haut und Atemwegen
ernste Augenschäden bei Augenkontakt
heftige Wärmeentwicklung und Spritzgefahr, da Schwefelsäure mit Laugen und Wasser reagiert
Explosionsgefahr durch Knallgas, das beim Überladen der Batterien oder bei zu hoher Ladespannung entsteht, weil sich hochentzündlicher Wasserstoff entwickelt – bei Zündung Verspritzen ätzender Batteriesäure möglich
Zerstörung von Papier, Holz, Textilien u. Ä.

	
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	[image: https://kompendium.bghw.de/bghw/docs/bghw_symbib/bghw_symbib-Documents/pics/verb_p003.jpg]
[image: ]
[image: https://kompendium.bghw.de/bghw/docs/bghw_symbib/bghw_symbib-Documents/pics/gebo_m009.jpg]
	für gute Lüftung sorgen, Lüftungsöffnungen freihalten und oberhalb der Batterie für ungehinderten Abzug sorgen, da Wasserstoff leichter als Luft ist
Abdeckungen während des Ladevorgangs geöffnet halten bzw. abnehmen
Zündquellen fernhalten, kein offenes Feuer entfachen, keine Schleif- und Schweißarbeiten ausführen, im Raum keine brennbaren Materialien verwenden oder lagern, nicht rauchen
im Raum nicht essen, trinken, rauchen und keine Lebensmittel aufbewahren
An- und Abklemmen der Pole bei abgeschaltetem Ladegerät vornehmen
persönliche Schutzausrüstung tragen bei Instandhaltungsarbeiten, z. B. beim Nachfüllen von destilliertem Wasser oder beim direkten Umgang mit Batteriesäure: dichtschließende Schutzbrille, säurebeständige Chemikalienschutzhandschuhe und Gummischürze
Verschütten und Verspritzen der Batteriesäure vermeiden, Laugen fernhalten
Handling-System verwenden und säurebeständige Behälter und Hilfsmittel benutzen
Verunreinigungen mit Batteriesäure sofort beseitigen
Batterien nur mit geschlossenen Zellen transportieren
Kontakt mit der Haut und Augen unbedingt vermeiden, Dämpfe nicht einatmen

	
	Verhalten im Gefahrfall
	

	
	Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer)
Batteriesäure nach Verschütten mit bereitstehendem Binde-Granulat aufnehmen und in Abfallbehälter geben; kleine Mengen und Reste mit viel Wasser fortspülen
bei Verdacht auf Wasserstoffansammlungen, z. B. nach langen Ladezeiten, für gute Lüftung sorgen
Zündquellen jeder Art fernhalten, keine Schalter betätigen

	
	Erste Hilfe
	Notruf: 112
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	Erste Hilfe leisten:
Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?)
Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern)
(Notrufnummern)
besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen:
nach Einatmen: Frischluft zuführen
nach Hautkontakt: mit Seife sofort zehn Minuten gründlich unter fließendem Wasser abspülen, bei großflächigem Kontakt Notdusche einsetzen, getränkte Kleidung zuvor entfernen, Ärztin bzw. Arzt konsultieren
nach Augenkontakt: sofort bei offener Lidspalte und zur äußeren Lidspalte hin zehn Minuten unter fließendem Wasser ausspülen, Augendusche benutzen, Augenärztin bzw. Augenarzt konsultieren
nach Verschlucken: sofort Mund mit Wasser ausspülen, Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen, kein Erbrechen anregen, Ärztin bzw. Arzt konsultieren
bei benetzter Kleidung: Kleidung umgehend wechseln
Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren

	
	Sachgerechte Entsorgung
	

	
	getränktes Bindemittel in gekennzeichnetem, beständigem Behälter (Wo?) sammeln und regelmäßig entsorgen bzw. neutralisieren


Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.
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